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spätestens jedoch mit Vollendung des 18. Le-

bensjahres. 

 

(4) Der Austritt aus der Freiwilligen Feuerwehr kann zu 

jedem Vierteljahresende erfolgen; der Austritt ist 

gegenüber der Ortsfeuerwehr spätestens einen Mo-

nat vor dem Vierteljahresende schriftlich zu erklä-

ren. 

 

(5) 1Angehörige der Einsatzabteilung sind zu entlassen, 

wenn sie sich in der Probezeit nicht bewähren oder 

gesundheitlich nicht mehr geeignet sind. 2Sie kön-

nen in eine andere Abteilung der Freiwilligen Feu-

erwehr übernommen werden, wenn sie die Voraus-

setzungen für eine Zugehörigkeit zu dieser Abtei-

lung erfüllen. 

 

(6) 1Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr können aus 

der Freiwilligen Feuerwehr ausgeschlossen werden, 

wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 2Ein wichtiger 

Grund liegt insbesondere dann vor, wenn ein Mit-

glied 

 

1. wiederholt seine Pflicht zur Teilnahme am Ein-

satz- und Ausbildungsdienst verletzt, 

2. wiederholt fachliche Weisungen der Vorgesetz-

ten nicht befolgt, 

3. die Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr 

durch sein Verhalten erheblich stört, 

4. das Ansehen der Feuerwehr geschädigt hat, 

5. rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mehr 

als einem Jahr verurteilt worden ist, 

6. innerhalb oder außerhalb der Freiwilligen Feu-

erwehr durch Äußerungen oder tatsächliche 

Handlungen zu erkennen gibt, dass er die frei-

heitlich demokratische Grundordnung nicht an-

erkennt. 

 

(7) 1Über die Einleitung eines Verfahrens zum Aus-

schluss aus der Freiwilligen Feuerwehr beschließt 

das Ortskommando. 2Das Verwaltungsverfahren 

wird durch die Stadt geführt. 3Vor der Entschei-

dung über den Ausschluss aus der Freiwilligen 

Feuerwehr ist der Stadtbrandmeisterin oder dem 

Stadtbrandmeister und der oder dem Betroffenen 

Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 4Die 

Ausschlussverfügung wird von der Stadt erlassen. 

 

(8) Angehörige der Einsatzabteilung oder Mitglieder 

der Kinderfeuerwehr oder Jugendfeuerwehr kön-

nen, wenn gegen sie ein Ausschlussverfahren ein-

geleitet wurde, von der Ortsbrandmeisterin oder 

dem Ortsbrandmeister bis zur Entscheidung über 

den Ausschluss vom Dienst suspendiert werden. 

 

(9) Das Ausscheiden einer/eines Angehörigen der 

Einsatzabteilung hat die Ortsfeuerwehr über die 

Stadtbrandmeisterin oder den Stadtbrandmeister 

der Stadt Leer schriftlich anzuzeigen. 

 

(10) 1Im Falle des Ausscheidens eines Mitgliedes der 

Freiwilligen Feuerwehr sind innerhalb einer Wo-

che Dienstkleidung, Dienstausweis, Ausrüstungs-

gegenstände und alle sonstigen zu Dienstzwe-

cken zur Verfügung gestellten Gegenstände bei 

der Ortsfeuerwehr abzugeben. 2Die Ortsfeuer-

wehr bestätigt dem ausscheidenden Mitglied den 

Empfang der zurückgegebenen Gegenstände und 

händigt ihm eine Bescheinigung über die Dauer 

der Mitgliedschaft und den Dienstgrad aus. 

 

(11) Werden zu Dienstzwecken zur Verfügung ge-

stellte Gegenstände gemäß Abs. 10 S. 1 von dem 

ausgeschiedenen Mitglied trotz schriftlicher Auf-

forderung nicht zurückgegeben, kann die Stadt 

den Ersatz des entstandenen Schadens bis zur 

Höhe der Wiederbeschaffungskosten verlangen. 

 

§ 19 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli-

chung im Amtsblatt des Landkreises Leer in Kraft. 

 

(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung für die 

Freiwillige Feuerwehr in der Stadt Leer vom 

15.07.2020 außer Kraft. 

 

Leer, 25.03.2021 

 

Stadt Leer (Ostfriesland) 

Die Bürgermeisterin 

Beatrix Kuhl 

__________________________________________ 

 

Bauleitplanung der Gemeinde Bunde 

 

1. Änderung des Bebauungsplans 

Nr. 04.04 „Ditzumerverlaat“ Teilplan A mit 

örtlichen Bauvorschriften, Ortschaft Dollart 

 

Der Rat der Gemeinde Bunde hat die 1. Änderung des 

Bebauungsplans Nr. 04.04 „Ditzumerverlaat“ Teilplan A 

mit örtlichen Bauvorschriften, Ortschaft Dollart, ge-

mäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung 

und auch die Begründung aufgrund der epidemischen 

Lage im Umlaufverfahren nach § 182 Abs. 2 Nr. 1 des 

Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes be-

schlossen. Der Bebauungsplan wurde nach § 13 BauGB 

im vereinfachten Verfahren ohne Durchführung einer 

Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.  

 

Der Geltungsbereich der 1. Änderung ist im nachste-

henden Kartenausschnitt dargestellt. 
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Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des 

Bebauungsplans in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).   

 

Die 1. Änderung mit Begründung wird vom Tage der 

Ausgabe dieses Amtsblattes an im Rathaus der Ge-

meinde Bunde in 26831 Bunde, Kirchring 2, Zimmer 

14, während der Dienststunden zu jedermanns Ein-

sicht bereitgehalten; über den Inhalt wird auf Verlan-

gen Auskunft gegeben.  

 

Während der diesbezüglichen Einschränkungen 

durch die COVID-19-Pandemie ist die Einsichtnahme 

nur nach vorheriger Terminvereinbarung - telefo-

nisch unter: 04953/80922, schriftlich oder online un-

ter: heino.reck@gemeinde-bunde.de - und unter Be-

achtung der geltenden Schutzmaßnahmen möglich. 

 

Die Unterlagen können auf Anforderung auch zuge-

sandt werden. 

 

Die 1. Änderung des Bebauungsplans mit Begrün-

dung wird zudem auf der Internet-Seite der Ge-

meinde Bunde unter „Ab dem 13.05.2017 in Kraft ge-

tretene Bauleitpläne“ veröffentlicht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-

zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-

vorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 

Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-

ten über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 

Flächennutzungsplans sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 

2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-

gangs unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb 

eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 

gegenüber der Gemeinde Bunde, Kirchring 2, 26831 

Bunde, unter Darlegung des die Verletzung begrün-

denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  

 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-

wie Abs. 4  BauGB über die Entschädigung von durch 

Festsetzungen eines Bebauungsplans oder seine 

Durchführung eintretenden Vermögensnachteile so-

wie über die Fälligkeit und das Erlöschen entspre-

chender Entschädigungsansprüche wird hingewie-

sen. 

 

Bunde, den 29.03.2021 

                       

Gemeinde Bunde 

Der Bürgermeister 

Gerald Sap 

_________________________________________ 

 

Bauleitplanung der Gemeinde Bunde 

2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 04.04 

„Ditzumerverlaat“ Teilplan A mit örtlichen 

Bauvorschriften, Ortschaft Dollart 

 

Der Rat der Gemeinde Bunde hat die 2. Änderung des 

Bebauungsplans Nr. 04.04 „Ditzumerverlaat“ Teilplan 

A mit örtlichen Bauvorschriften, Ortschaft Dollart, 

gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als Sat-

zung und auch die Begründung aufgrund der epide-

mischen Lage im Umlaufverfahren nach § 182 Abs. 2 

Nr. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-

gesetzes beschlossen. Der Bebauungsplan wurde 

nach § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren ohne 

Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 

BauGB aufgestellt.  

 

Die Geltungsbereiche der 2. Änderung sind im nach-

stehenden Kartenausschnitt dargestellt. 
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Mit dieser Bekanntmachung tritt die 2. Änderung des 

Bebauungsplans in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB) unter 

gleichzeitiger Teilaufhebung des Bebauungsplans Nr. 

04.04 „Ditzumerverlaat“ Teilplan A .   

 

Die 2. Änderung mit Begründung wird vom Tage der 

Ausgabe dieses Amtsblattes an im Rathaus der Ge-

meinde Bunde in 26831 Bunde, Kirchring 2, Zimmer 

14, während der Dienststunden zu jedermanns Ein-

sicht bereitgehalten; über den Inhalt wird auf Verlan-

gen Auskunft gegeben.  

 

Während der diesbezüglichen Einschränkungen 

durch die COVID-19-Pandemie ist die Einsichtnahme 

nur nach vorheriger Terminvereinbarung  - telefo-

nisch unter: 04953/80922, schriftlich oder online un-

ter: heino.reck@gemeinde-bunde.de - und unter Be-

achtung der geltenden Schutzmaßnahmen möglich. 

 

Die Unterlagen können auf Anforderung auch zuge-

sandt werden. 

 

Die 2. Änderung des Bebauungsplans mit Begrün-

dung wird zudem auf der Internet-Seite der Ge-

meinde Bunde unter „Ab dem 13.05.2017 in Kraft ge-

tretene Bauleitpläne“ veröffentlicht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-

zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-

vorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 

Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-

ten über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 

Flächennutzungsplans sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 

2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-

gangs unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb 

eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 

gegenüber der Gemeinde Bunde, Kirchring 2, 26831 

Bunde, unter Darlegung des die Verletzung begrün-

denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  

 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-

wie Abs. 4  BauGB über die Entschädigung von durch 

Festsetzungen eines Bebauungsplans oder seine 

Durchführung eintretenden Vermögensnachteile so-

wie über die Fälligkeit und das Erlöschen entspre-

chender Entschädigungsansprüche wird hingewie-

sen. 

 

Bunde, den 29.03.2021    

                             

Gemeinde Bunde 

Der Bürgermeister 

Gerald Sap 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Satzung zur 10. Änderung der Satzung 

über die Erhebung von Gebühren 

für die Kindertagesstätte der Gemeinde Filsum 

 

Aufgrund der §§ 10, 11 und 111 des Niedersächsischen 

Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG) in der Fas-

sung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. 2010, Seite 

576) und des § 5 des Nds. Kommunalabgabengesetzes 

vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. 2007, Seite 41), in der je-

weils zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Ge-

meinde Filsum in seiner Sitzung am 04.03.2021 fol-

gende Änderungssatzung beschlossen: 

 

§ 1 

 

§ 2 Absatz a Satz 2 erhält folgende Fassung: 

 

Die Höhe der monatlichen Gebühr beträgt: 

 

Monatsbruttoeinkom-

men  

Gebührenhöhe bei einer Be-

treuung von 08 – 13 Uhr  

bis 1.800,- €   90,- € 

1.800,- € bis 2.300,- € 120,- € 

2.300,- € bis 2.800,- € 150,- € 

2.800,- € bis 3.300,- € 180,- € 

über 3.300,-€ 210,- € 

 

§ 2 

 

§ 2 Absatz d erhält folgende Fassung: 

 

Für die regelmäßige Inanspruchnahme der Sonderöff-

nungszeiten werden je ½ Stunde monatlich zusätzlich 

15,- € erhoben. 

 

§ 3 

 

Die Satzung tritt am 01.09.2021 in Kraft. 

 

Filsum, den 16.03.2021 

 

Gemeinde Filsum 

 

Bürgermeister Gemeindedirektor 

Bernhard Gathen Johann Boelsen 

__________________________________________ 

 

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2016 

der Samtgemeinde Hesel 

 

Der Rat der Samtgemeinde Hesel hat in seiner Sitzung 

am 16. März 2021 den Jahresabschluss 2016 beschlos-

sen. 

 

Dem Samtgemeindebürgermeister wurde Entlastung 

nach § 58 Abs. 1 Nr. 10 i. V. m. § 129 Abs. 1 des Nie-

dersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 

(NKomVG) erteilt. 

 

Der Jahresabschluss 2016 der Samtgemeinde Hesel 

nebst seines Anhanges und seiner Anlagen sowie der 
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